
5. Mose 21

Elberfelder Übersetzung (Version 1.3 von bibelkommentare.de)

1 WennH3588 in dem LandH127, dasH834 der HERRH3068, dein GottH430, dir gibtH5414, es zu besitzenH3423, ein
ErschlagenerH2491 auf dem FeldH7704 liegendH5307 gefundenH4672 wird, ohneH3808 dass es bekanntH3045 ist, werH4310 ihn
erschlagenH5221 hat, 2 so sollen deine ÄltestenH2205 und deine RichterH8199 hinausgehenH3318 und nachH413 den
StädtenH5892 hin messenH4058, dieH834 ringsH5439 umH5439 den ErschlagenenH2491 sind. 3 Und es gescheheH1961: Die
StadtH5892, die demH413 ErschlagenenH2491 am nächstenH7138 ist – die ÄltestenH2205 jenerH1931 StadtH5892 sollen eine
Jungkuh1 nehmenH3947, mit derH834 noch nichtH3808 gearbeitetH5647 worden ist, dieH834 noch nichtH3808 am JochH5923

gezogenH4900 hat; [?]H5697 H1241 [?]H5697 H1241 4 und die ÄltestenH2205 jenerH1931 StadtH5892 sollen die Jungkuh zuH413

einem immer fließendenH386 BachH51582 hinabführenH3381, in demH834 nichtH3808 gearbeitetH5647 und nichtH3808 gesätH2232

wird, und sollen der Jungkuh dortH8033 im BachH5158 das GenickH6202 brechenH6202. [?]H5697 [?]H5697 [?]H5697 [?]H5697 5
Und die PriesterH3548, die SöhneH1121 LevisH3878, sollen herzutretenH5066; dennH3588 sie hat der HERRH3068, dein
GottH430, erwähltH977, ihm zu dienenH8334 und im NamenH8034 des HERRNH3068 zu segnenH1288; und nachH5921 ihrem
AusspruchH6310 soll bei jedemH3605 RechtsstreitH7379 und bei jederH3605 VerletzungH50613 geschehenH1961. 6 Und
alleH3605 ÄltestenH2205 jenerH1931 StadtH5892, die demH413 ErschlagenenH2491 am nächstenH7138 sind, sollen ihre
HändeH3027 überH5921 der Jungkuh waschenH7364, der das GenickH6202 im BachH5158 gebrochenH6202 worden ist, [?]H5697

[?]H5697 7 und sollen anhebenH6030 und sprechenH559: Unsere HändeH3027 haben diesesH2088 BlutH1818 nichtH3808

vergossenH8210, und unsere AugenH5869 haben es nichtH3808 gesehenH7200; 8 vergibH3722, HERRH3068, deinem VolkH5971

IsraelH3478, dasH834 du erlöstH6299 hast, und legeH5414 nichtH408 unschuldigesH5355 BlutH1818 inH7130 deines VolkesH5971

IsraelH3478 MitteH71304. Und die BlutschuldH1818 wird ihnenH1992 vergebenH3722 werden. [?]H7130 9 Und duH859, du sollst
das unschuldigeH5355 BlutH1818 ausH4480 deiner MitteH7130 wegschaffenH1197; dennH3588 du sollst tunH6213, was rechtH3477

ist in den AugenH5869 des HERRNH3068.

10 WennH3588 du gegenH5921 deine FeindeH341 zum Krieg ausziehstH3318 und der HERRH3068, dein GottH430, sie in deine
HandH3027 gibtH5414 und du ihre GefangenenH7628 wegführstH7617, [?]H4421 11 und du siehstH7200 unter den
GefangenenH7633 eine FrauH802, schönH3303 von GestaltH8389, und hast Lust zu ihr und nimmstH3947 sie dir zur FrauH802,
[?]H2836 12 so sollst du sie inH413 das InnereH8432 deines HausesH1004 führenH935; und sie soll ihr HauptH7218 scherenH1548

und ihre NägelH6856 beschneidenH6213 13 und die KleiderH8071 ihrer GefangenschaftH7628 vonH4480 H5921 sich
ablegenH5493; und sie soll in deinem HausH1004 bleibenH3427 und ihren VaterH1 und ihre MutterH517 einen MonatH3391

langH3117 beweinenH1058; und danachH310 H3651 magst du zuH413 ihr eingehenH935 und sie ehelichen, dass sie deine
FrauH802 seiH1961. [?]H1166 14 Und es soll geschehenH1961, wennH518 du keinH3808 GefallenH2654 mehr an ihr hast, so sollst
du sie nach ihrem WunschH5315 entlassenH79715; aber du darfst sie keineswegsH3808 um GeldH3701 verkaufenH4376; du
sollst sie nichtH3808 alsH6014 SklavinH60146 behandelnH6014, weilH8478 H834 du sie geschwächt hast. [?]H6031

15 WennH3588 ein MannH376 zweiH8147 FrauenH802 hatH1961, eineH259 geliebteH157 und eineH259 gehassteH8130, und sie
gebärenH3205 ihm SöhneH1121, die geliebteH157 und die gehassteH8130, und der erstgeboreneH1060 SohnH1121 istH1961 von
der gehasstenH8146: 16 So soll es geschehenH1961, an dem TagH3117, da er seine SöhneH1121 erbenH5157 lässt, wasH834

sein istH1961: Er kannH3201 nichtH3808 den SohnH1121 der geliebtenH157 zumH1069 ErstgeborenenH1069 machenH1069 vorH5921

H6440 dem SohnH1121 der gehasstenH8130, dem ErstgeborenenH1060; 17 sondernH3588 den ErstgeborenenH1060, den
SohnH1121 der gehasstenH8130, soll er anerkennenH5234, dass er ihm zweiH8147 TeileH6310 gebeH5414 von allemH3605,
wasH834 in seinem Besitz gefundenH4672 wird; dennH3588 erH1931 ist der ErstlingH7225 seiner KraftH202, ihm gehört das
RechtH4941 der ErstgeburtH1060.

18 WennH3588 ein MannH376 einen unbändigenH5637 und widerspenstigenH4784 SohnH1121 hatH1961, der der StimmeH6963
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seines VatersH1 und der StimmeH6963 seiner MutterH517 nichtH369 gehorchtH8085, und sie züchtigenH3256 ihn, aber er
gehorchtH8085 ihnen nichtH3808: 19 so sollen sein VaterH1 und seine MutterH517 ihn ergreifenH8610 und ihn zuH413 den
ÄltestenH2205 seiner StadtH5892 und zumH413 TorH8179 seines OrtesH4725 hinausführenH3318, 20 und sollen zuH413 den
ÄltestenH2205 seiner StadtH5892 sprechenH559: DieserH2088 unser SohnH1121 ist unbändigH5637 und widerspenstigH4784, er
gehorchtH8085 unserer StimmeH6963 nichtH369, er ist ein SchlemmerH2151 und SäuferH5433! 21 Und alleH3605 LeuteH582

seiner StadtH5892 sollen ihn steinigenH7275 H68 , dass er sterbeH4191; und du sollst das BöseH7451 ausH4480 deiner
MitteH7130 wegschaffenH1197. Und ganzH3605 IsraelH3478 soll es hörenH8085 und sich fürchtenH3372.

22 Und wennH3588 an einem MannH376 eine todeswürdigeH4941 H4194 SündeH2399 istH1961, und er wird getötetH4191, und du
hängstH8518 ihn anH5921 ein HolzH6086, 23 so soll sein LeichnamH5038 nichtH3808 überH3885 NachtH3885 anH5921 dem
HolzH6086 bleibenH3885, sondernH3588 du sollst ihn jedenfallsH6912 an demselbenH1931 TageH3117 begrabenH6912; dennH3588

ein FluchH7045 GottesH430 ist ein GehängterH8518; und du sollst dein LandH127 nichtH3808 verunreinigenH2930, dasH834 der
HERRH3068, dein GottH430, dir als ErbteilH5159 gibtH5414.

Fußnoten

1. W. Färse, d.h. eine Kuh, die noch nicht gekalbt hat
2. Vergl. die Anm. zu 4. Mose 13,23
3. O. Beschädigung
4. d.h. ihm zur Last
5. d.h. sie gehen lassen, wohin es ihr beliebt
6. Eig. gewaltsam
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